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Gestern habe ich in meinem Lieblingslokal eine Postkarte gefunden, auf der 
stand: „Du musst Dir schon selbst Konfe    in Dein Leben pusten“. Erst dachte 
ich, ja, das s  mmt! Später kreiste die Gedankenmaschine und löste rege 
Diskussionen aus, warum das eigentlich so ist oder nicht so sein sollte.

Ein Trunk gab den anderen, es ging darum, was man verdient - also jetzt 
nicht im Sinne von Geld oder Tariferhöhungen - sondern um Respekt, um 
Gesehen-werden und Ehrlichkeit. Denn genau diese Dinge pusten ordentlich 
Konfe    in das Leben und Sonne ins Gemüt. Hinhaltetak  k, Rumkri  elei, 
Täuschung, sich stets neuerlich beweisen zu müssen und Ignoranz verletzen 
dagegen, behindern und zermürben. Und das hat wahrlich niemand verdient, 
nicht einmal die Pechmarie. Darauf trinken wir einen. 

Geselligkeit oder Sucht? Die Grenzen sind o   fl ießend. Jeder hat doch seine 
Baustellen im Leben, sei es privat oder im Job. Das kann man bejammern und 
beklagen und hoff en, dass sich die Dinge von selbst ändern. Das tun sie selten. 
Und damit hä  e man vermeintlich einen guten Grund, sich zu besaufen - eine 
Lösung hat man damit nicht. 

Viel besser wäre es doch, die Baustellen zu beenden, sich umzuschauen und an-
dere Perspek  ven oder Prioritäten zu fi nden. Wenn die Arbeit eigentlich Spaß 
macht, aber der Arbeitsplatz nicht mehr passt, zerreibt man sich auf Dauer. Der 
Vorschuss, den man mit guter, mo  vierter Arbeit geleistet hat, zahlt sich leider 
nicht immer aus. Dabei gibt es vielleicht andere Einrichtungen, bei denen man 
glücklicher aufgehoben wäre. Das ist, wie Hoff nungen in den Wind zu schrei-
ben. Wieder und wieder. Lass den Wind sie einfach mitnehmen, da draußen 
gibt es sicher jemanden, der sie wertschätzt, braucht und zurückspiegelt. Das 
sind dann die kleinen Erfolge im Leben, die uns stark machen.

Dann haben wir allen Grund, uns gepfl egt im Liegestuhl zurückzulehnen und mit 
einem frischen, kalten Smoothie anzustoßen. Prosit!

Viel Spaß mit dieser Ausgabe

POSTKARTENGEDANKEN
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„Mit dem Internen Arbeitsmarkt ha-
ben Personalräte und Dienststelle 
ein Instrument geschaff en, um not-
wendige oder gewünschte Arbeits-
platzwechsel an der Universität zu 
erleichtern.“

So war es im PR-Info Ausgabe 4/2005 
zu lesen.

Nur knapp zwei Jahre später wurde 
ernüchternd festgestellt: „Interner 
Arbeitsmarkt-Versuch ohne Erfolg. 
Das Projekt „Interner Arbeitsmarkt“ 
ist beendet; genauer gesagt geschei-
tert.“

Als ein ausschlaggebender Grund 
für das Scheitern wurde die Haltung 
der Ins  tutsleitungen genannt, sich 
nicht in ihrer Auswahlautonomie 
einschränken zu lassen. Auch eine  
Weisung oder ak  ve Förderung der 
Hochschulleitung zur ernstha  en 
Prüfung einer internen Besetzung 
vor Ausschreibung wurde damals ab-
gelehnt.

An der Haltung der Ins  tutsleitun-
gen mag sich vielleicht kaum etwas 
geändert haben, aber die Dringlich-
keit hat zugenommen, eine Regelung 
für einen „Internen Arbeitsmarkt“ 
einzuführen. Im Personalrat haben 

wir häufi ger mit Beschä  igten zu 
tun, bei denen das Arbeiten auf dem 
bisherigen Arbeitsplatz aus unter-
schiedlichen Gründen nicht mehr 
möglich oder gewollt ist. Dabei kann 
der Wunsch zu einem Wechsel von 
der/dem Beschä  igten selbst, oder 
auch von der Einrichtung kommen. 

Ein interner Wechsel kann für bei-
de Seiten von Vorteil sein: Die ein-
stellende Einrichtung bekommt bei 
einer internen Besetzung eine/n 
Beschä  igte/n mit Kenntnissen der 
internen Strukturen und Arbeitsab-
läufen und einer guten Vernetzung, 
der Einarbeitungsaufwand ist damit 
vergleichsweise gering. Für die/den 
Beschä  igte/n kann ein Wechsel die 
En  ristung des Arbeitsverhältnisses 
bedeuten, aber auch den Sprung in 
eine bessere Entgeltgruppe, eine Al-
terna  ve bei gesundheitlichen Ein-
schränkungen oder die Lösung eines 
Konfl ikts. Entsprechend hoch ist die  
Mo  va  on am neuen Arbeitsplatz, 
wenn so ein Wechsel gelingt. 

Nun könnte man sagen, ein interner 
Arbeitsmarkt sei verzichtbar, weil 
sich ja jeder Beschä  igte auf freiwer-
dende Stelle innerhalb der Universi-
tät bewerben könne.

INTERNER ARBEITSMARKT
EIN ALTES THEMA BRANDAKTUELL
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te haben die Uni bereits verlassen, 
weil die Verträge ausgelaufen sind. 
Damit lassen wir unser „Humankapi-
tal“ ziehen und inves  eren im Zwei-
fel in externe Bewerber, die wir wie-
der einarbeiten und schulen, um sie 
dann auch wieder ziehen zu lassen 
usw.

Und was ist mit den Fällen, in denen 
ein Wechsel nicht aus freiwilligen Stü-
cken angestrebt wird? Wenn Konfl ik-
te, Erkrankungen oder ein Wechsel 
im Aufgabengebiet eine Umsetzung 
erforderlich machen? Dies geschieht 
in der Praxis nicht selten und die am 
Vorgang Beteiligten haben immer 
wieder alle Mühe, die Verantwort-
lichen auszumachen, an einen Tisch 
zu bringen und nach krea  ven, nach-
hal  gen Lösungen zu suchen, weil es 
eben kein hochschulweites Konzept 
dafür gibt.

Wer ist in diesen Fällen der rich  ge 
Ansprech“Partner“? O  mals verwei-
sen die Einrichtungen direkt an das 
Dezernat 2, Personal und Recht, dort 
werde schon irgendwie eine Lösung 
gefunden, die müssten ja wissen, 
wann wo welche Stelle frei wird. 
Aber in den derzei  gen Personalver-
waltungsstrukturen kann das Dezer-
nat 2 dies nicht leisten und verweist 
gerne zurück an die Fakultäten, de-
nen ja die Personalplanung übertra-
gen wurde. Ein o  mals langwieriger 

Will man als einer der größten Ar-
beitgeber der Region Hannover die 
hauseigenen Kompetenzen jedoch 
halten und die Beschä  igten fördern, 
fehlt es aus unserer Sicht an einer 
zentralen Personalentwicklung, die 
genau diese Aspekte berücksich  gt 
und koordiniert. Frühzei  ge und vo-
rausschauende Stellenplanung über 
die Fakultätsgrenzen hinweg in Kom-
bina  on mit individuellen Fort- und 
Weiterbildungsangeboten könnten 
die internen Beschä  igten nicht nur 
persönlich fördern,  sondern würden 
damit auch dem Hochschulbetrieb 
zugutekommen.

Sta  dessen erfährt man von freien 
internen Stellen erst, wenn sie aus-
geschrieben sind. Abgesehen von der 
unnö  gen zeitlichen Verzögerung 
bedingt durch die einzuhaltenden 
Verfahrenswege ist es dann häufi g 
schon zu spät, um ggf. die „gleiche 
Eignung“ unserer Beschä  igten her-
zustellen, oder geeignete Beschä  ig-

An der Leibniz Universität Hannover ist eine Stelle als 

Jobvermittler/in  
 
zu sofort zu besetzen. Die Stelle ist unbefristet. 
 
Aufgaben 
Der Aufgabenbereich umfasst die hochschulweite Koordination frei 
werdender Stellenund gezielte Fortbildung geeingneter hausinterner 
Bewerber/innen. 
 
Einstellungsvoraussetzungen 
Voraussetzung für die Einstellung ist eine intrinsische Motivation zu 
aktiver Personalentwicklung, Verhandlungsgeschick sowie 
vorausschauendes Arbeiten. 
 
Auf Wunsch kann eine Teilzeitbeschäftigung ermöglicht werden. 
 
Die Leibniz Universität Hannover will die berufliche 
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Prozess, nicht nur für die betroff enen 
Beschä  igten sondern auch für die 
Einrichtungen. Gerade bei gesund-
heitlichen Einschränkungen und ei-
ner damit verbundenen Leistungs-
beeinträch  gung am bisherigen 
Arbeitsplatz ist der Arbeitgeber lt. 
Sozialgesetzbuch verpfl ichtet, einen 
„Leidensgerechten Arbeitsplatz“ zur 
Verfügung zu stellen. Dies ist aber 
nur möglich, wenn eine Transparenz 
über freie oder freiwerdende Stellen 
oder Stellenanteile besteht. Auch 
hier wäre ein interner Arbeitsmarkt 
eingebe  et in eine betriebliche Per-
sonalentwicklung eine große Hilfe. 

2007, also im Jahr des Scheiterns des 
Projektes wurde im Leitbild der Leib-
niz Universität manifes  ert:

A  rak  v und zukun  sfähig - schöne 
Ziele, die sich in der Praxis in Zei-
ten zunehmender Befristungen und 
hoher Fluktua  on leider auch nach 
fast zehn Jahren nicht in dem Maße 
wiederfi nden, wie es für eine im 
poli  sch gewollten Hochschulwe  -
bewerb stehende Universität wün-
schenswert und erforderlich wäre.

Die Grundidee von vor 10 Jahren ist 
nach wie vor gut und aktuell notwen-
diger denn je. Im Zuge von absehbar 
notwendigen Veränderungen durch 
die „Zwänge“ der Zielvereinbarung 
2014/18 (wir ha  en berichtet) ist 
eine Wiederbelebung des Projekts 
aus Sicht der Personalräte geboten. 
Gestützt durch Präsidium (gestärkt 
durch einen Vizepräsidenten für 
Berufungsangelegenheiten, Perso-
nalentwicklung und Weiterbildung)  
unterstützt von der zentralen Perso-
nalentwicklung könnten wir so nicht 
nur die „Inves   onen“ nachhal  ger 
einsetzen, sondern auch den einzel-
nen Beschä  igten ein noch besserer 
Arbeitgeber sein.

Das Potenzial aller nutzen – wir er-
öff nen Chancen

Mo  vierte Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter – wir sind ein guter 
Arbeitgeber

Die Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter bilden eine wich  ge Grund-
lage für unseren Erfolg. Wir bie-
ten a  rak  ve und zukun  sfähige 
Arbeits- und Ausbildungsplätze. 
Wir fördern die persönliche und 
berufl iche Weiterentwicklung der 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. 
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te in ganz Deutschland auf die Stra-
ße gegangen sind. Auch Beschä  igte 
der Leibniz Universität sind den  Auf-
rufen von ver.di gefolgt und haben 
ihren Forderungen Nachdruck ver-
liehen. Ganz abgewendet werden 
konnte der Punkt VBL allerdings 
nicht. Es wird zwar keinen Eingriff  
ins Leistungsrecht geben, allerdings 
wird der Arbeitnehmerbeitrag in drei 
Schri  en erhöht.

Für die VBL – West:
 ▪ Erhöhung des Arbeitnehmeran-

teils (Umlagen Finanzierung) von 
derzeit 1,41 %
ab 01.07.2015 um 0,2 auf 1,61 %
ab 01.07.2016 um 0,1 auf 1,71 %
ab 01.07.2017 um 0,1 auf 1,81 %

 ▪ Erhöhung des Arbeitgeberanteils 
entsprechend des Finanzierungs-
anteils und dem periodischen Be-
darfs von 6,45 auf bis zu 6,85 %.

Für die VBL – Ost:
 ▪ Erhöhung des Arbeitnehmeran-

teils (Kapital Finanzierung) von 
derzeit 2,0 %
ab 01.07.2015 um 0,75 auf 2,75 %
ab 01.07.2016 um 0,75 auf 3,5 %
ab 01.07.2017 um 0,75 auf 4,25 %

 ▪ Erhöhung des Arbeitgeberan-
teils an der Umlagefi nanzierung 
entsprechend des Finanzierungs-

Nach vier Verhandlungsrunden 
konnte mit der Tarifgemeinscha   der 
Länder (TdL) eine Tarifeinigung am 
28./29. März 2015 erzielt werden.

Die Einigung beinhaltet:

 ▪ Eine Entgelterhöhung für Tarif-
beschä  igte rückwirkend ab dem 
01.03.2015 um 2,1 % und eine 
weitere ab 01.03.2016 um 2,3 %, 
mindestens jedoch 75 €.

 ▪ Für Auszubildende und Prak  -
kanten eine Erhöhung der Aus-
bildungs- und Prak  kantenent-
gelte ab dem 01.03.2015 um 30 
€ und um weitere 30 € ab dem 
01.03.2016, sowie eine Urlaubsan-
spruchserhöhung um 1 Tag auf 28 
Tage.

Seitens der TdL wurde die betriebli-
che Altersversorgung (VBL) in die Ta-
rifrunde mit einbezogen. Sie forderte 
einen Eingriff  ins Leistungsrecht mit 
massiven Leistungsverschlechte-
rungen. Ohne dieses Zugeständnis 
waren sie nicht bereit, ein Angebot 
zur Entgelterhöhung sowie den an-
deren Forderungen abzugeben (sie-
he PR-Info 14). Zum Glück konnte 
dies durch die Gewerkscha  en und 
Warnstreiks abgewendet werden, 
bei denen viele tausend Beschä  ig-

TARIFABSCHLUSS 2015
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ge, der Vertrag war zu Redak  ons-
schluss noch nicht unterschrieben. 
Daher steht auf den Gehaltsabrech-
nungen für Juni auch der Passus: „Bis 
zum Abschluss der Redak  onsver-
handlungen erfolgen die Erhöhungen 
unter dem Vorbehalt der Rückforde-
rung“.

Für die Beamtenbesoldung wurde 
eine zeit- und wirkungsgleiche Über-
tragung des Tarifergebnisses gefor-
dert, die Niedersachsen nach wie vor 
nicht umsetzen will. Sta  dessen hat 
der Niedersächsische Landtag schon 
im Vorfeld der Tarif- und Besoldungs-
runde 2015 mit dem Haushaltsbe-
gleitgesetz 2015 vom 18.12.2014 das 
Besoldungs- und Versorgungsanpas-
sungsgesetz 2015/2016 beschlos-
sen, unter dem Vorbehalt,  dass das 
Tarifergebnis durchschni  lich nicht 
darunter bleibt. Ab dem 01.06.2015 
steigt die Besoldung um 2,5 % und ab 
dem 01.06.2016 um weitere 2 %.

Ob dieser Abschluss nun gut, 
schlecht, oder akzeptabel ist, muss 
jeder für sich entscheiden. Fakt ist 
jedoch, dass die Verhandlungen mit 
der TdL mit jeder Tarifrunde schwie-
riger werden und zunehmend einem 
Diktat der Arbeitgeberseite ähneln, 
als einer Verhandlung zwischen Ge-
werkscha   und TdL. Möglicherweise 
ist dies auch eine Folge zu niedriger 
Mitgliederzahlen im Landesbereich.

anteils und dem periodischen 
Bedarfs von 1,0 % auf bis zu 3,25 
%. Der Arbeitgeberbeitrag in der 
Kapitaldeckung bleibt bei 2,0 % 
unverändert.

Die bisherige Übernahmeregelung 
bei bedarfsgerechter Ausbildung 
wird bis zum 31.12.2016 verlängert. 
Die Jahressonderzahlung Ost wird in 
fünf gleichen Schri  en in den nächs-
ten fünf Jahren auf das Niveau der 
Jahressonderzahlung – West ange-
hoben. In Zukun   werden auch Kran-
kenhausbeschä  igte - wie gefordert 
- einen Nachtarbeitszuschlag von 
20 % bekommen.

Eine weitere Forderung war der Aus-
schluss sachgrundloser Befristungen. 
Man einigte sich darauf: Sobald die 
Ergebnisse der Untersuchung von 
Bund und Gewerkscha  en zu befris-
teten Beschä  igungsverhältnissen 
im öff entlichen Dienst vorliegen, 
werden die Tarifvertragsparteien 
diese bewerten, ihre Gespräche 
über die Befristungspraxis im Län-
derbereich fortsetzen und erkann-
ten Handlungsbedarf gegebenenfalls 
auch vor der nächsten Tarifrunde 
umsetzen.

Der Tarifvertragsabschluss soll 
eine Rückwirkende Laufzeit vom 
01.01.2015 bis zum 31.12.2016 ha-
ben. Die Redak  onsverhandlungen 
ziehen sich wieder einmal in die Län-
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Die Besoldungstabellen für Nieder-
sachsen bieten wir auf unserer In-
ternetseite  zum Download an. Dort 
werden die offi  ziellen Tabellen zum 
Tarifabschluss ebenfalls veröff ent-
licht, sobald sie vorliegen.

 www.personalrat.uni-hannover.
de/tarifvertrag

Nach der Arbeit noch etwas Interes-
santes lernen, sich weiterbilden, mit 
anderen Menschen disku  eren. Das 
ist die Idee der „A  er Work Bildung“, 
die das Bildungswerk ver.di jeden 
ersten Dienstag im Monat kostenfrei 
anbietet.

Zum Beispiel geht es am
04.08.2015, 17:30 Uhr bis 19:45 Uhr
Rund um den Arbeitsvertrag

ver.di Höfe, 1. Stock Rota  on
Goseriede 10, 30159 Hannover

AFTER WORK BILDUNG

Entgelt für Beschäftigte im öffentlichen Dienst (TV-L)

Stufe 1 Stufe 2 Stufe 3 Stufe 4 Stufe 5 Stufe 6
E 15Ü 5183,13 5753,10 6294,01 6648,80 6736,05  -
E 15 4118,75 4566,61 4735,28 5334,35 5788,02  -
E 14 3729,09 4136,20 4374,67 4735,28 5287,81  -
E 13Ü - 3816,32 4019,89 4374,67 4735,28 5287,81
E 13 3438,28 3816,32 4019,89 4415,39 4962,10  -
E 12 3083,48 3420,82 3897,74 4316,51 4857,41  -
E 11 2978,79 3298,69 3537,14 3897,74 4421,21  -
E 10 2868,29 3182,35 3420,82 3659,28 4112,96  -
E 9 2536,75 2810,11 2949,71 3333,58 3636,03  -
E 8 2373,90 2629,82 2746,13 2856,65 2978,79 3054,40
E 7 2222,68 2461,14 2618,18 2734,50 2827,58 2908,98
E 6 2181,97 2414,61 2530,94 2647,27 2722,87 2804,29
E 5 2088,90 2309,92 2426,25 2536,75 2624,00 2682,16
E 4 1984,21 2199,43 2344,82 2426,25 2507,68 2560,01
E 3 1955,13 2164,52 2222,68 2315,74 2391,35 2455,32
E 2Ü 1867,89 2065,64 2141,26 2234,33 2298,30 2350,63
E 2 1803,91 1995,84 2054,02 2112,17 2245,94 2385,54
E 1 - 1606,17 1635,23 1670,13 1705,04 1792,28

(vorbehaltlich der offiziellen Zahlen nach unterschriebenem Tarifvertrag)
Brutto-Monatsentgelte (gültig vom 01.03.2015 bis 29.02.2016)

836,82
890,96
940,61

1009,51

1. Ausbildungsjahr
2. Ausbildungsjahr
3. Ausbildungsjahr
4. Ausbildungsjahr

Auszubildende BBiG vom
01.03.2015 bis 29.02.2016
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Durch vermehrte Nachfragen von 
Beschä  igten zum Stand von Bau-
arbeiten wurde uns in letzter Zeit 
deutlich, dass wir zu diesen Fragen 
auch nicht immer ganz auf dem Lau-
fenden sind. Der Personalrat wird im 
Rahmen des Personalvertretungsge-
setzes formell an den Planungen im 
Vorfeld einer Baumaßnahme betei-
ligt und umfassend informiert. Dies 
dient nicht nur der Mitsprache bei 
Gebäudefunk  on und bei sozialer 
und sicherheitstechnischer Gebäu-
deausrüstung, sondern auch bei der 
Beachtung von Störungen durch den 
geplanten Baubetrieb, die leider nie 
ganz zu vermeiden sind. 

Da es neben den zahlreichen aktu-
ellen Neubaumaßnahmen auch im-
mer viele Umbau- und Sanierungs-
maßnahmen an unserer Hochschule 
gibt, die zum Teil sogar im laufenden 
Betrieb sta   inden müssen, ist auch 
die Einschätzung der Störungen eine 
kniffl  ige Herausforderung für uns, 
die von vielen unterschiedlichen 
Faktoren abhängig ist. Deshalb sind 
Hinweise oder Beschwerden von 
unseren Beschä  igten für uns auch 
eine wich  ge Informa  onsquelle. So 

können wir aktuelle 
Probleme aufgreifen 
und bei der Lösung 

unterstützen, sowie wertvolle Er-
kenntnisse für zukün  ige Baumaß-
nahmen gewinnen. 

Aus diesen und ähnlichen Gründen 
haben wir Herrn Dr. Haas (Leiter 
des Sachgebietes 33 / Bau) eingela-
den, um Antworten zu off enen Fra-
gen und aktuelle Informa  onen zum 
Baugeschehen zu bekommen. Hier 
nun ein paar erste Hintergrundinfor-
ma  onen:

Der 2. Bauabschni   Maschinen-
bau Garbsen ging vor einiger Zeit ja 
auch schon durch die Presse, wenn-
gleich mit falschen Terminen. Der 
erste Spatens  ch soll weiterhin noch 
Ende dieses Jahres erfolgen, als Fer-
 gstellungstermin ist - entgegen der 

ursprünglichen Vorplanungen – nun 
März 2019 geplant. Hauptgrund für 
die zeitlichen Verschiebungen ge-
genüber den damaligen Schätzungen 
ist die Komplexität der Planungen 
selbst mit einem derzei  gen Finanz-
volumen von rund 142 Mio. Euro. 
Eine zeitliche Einschätzung von Bau-
vorhaben dieser Größenordnung ist 
immer schwierig, wenn verschie-
denste Akteure und Finanzierungs-
partner beteiligt sind, insbesondere 
im öff entlichen Sektor. Dies reicht 
von der vorgeschriebenen Prüfung 
von Durchführungsalterna  ven, 

BAUSTELLEN NEWS
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über zahlreiche Verhandlungen mit 
verschiedenen poli  schen Gremien 
und Behörden zur Vorlage von Be-
schlüssen bis hin zum dadurch noch 
komplizierteren öff entlichen Verga-
beverfahren und komplexen Ausfüh-
rungsplanung. 

Eine Besonderheit der Planungen 
ist auch der im Bauabschni   ent-
haltene Forschungsbau. Dieses auch 
vom Bund geförderte DEW-Gebäude 
(Dynamik der Energiewandlung) er-
fordert für seine zukün  ige Funk-
 on eine überdurchschni  liche 

Gebäude-Infrastruktur, die in ihren 
Anforderungen deutlich über den 
baulichen Landesstandards liegt und 
gleichzei  g die Förderkriterien des 
Bundes erfüllen muss. Anders als 

bei hinlänglich bekannten Baupro-
jekten hat die Universität hier die 
Bauherreneigenscha  . Das Projekt 
befi ndet sich noch in der Planungs-
phase (Ausführungsplanung). Auch 
aus unserer Sicht erscheint es sinn-
voller, die Probleme jetzt zu klären, 
bevor sie nachher den Baufortschri   
bzw. die Fer  gstellung behindern. 
Herr Dr. Haas sieht deshalb hier auch 
keine Verzögerung im eigentlichen 
Sinne und geht davon aus, dass der 
Fer  gstellungstermin trotz der noch 
zu klärenden Sachverhalte gehalten 
werden kann. 

Zur Erreichbarkeit mit Öff entlichen 
Verkehrsmi  eln wird es zwar nicht 
die vieldisku  erte Verlängerung der 
Stadtbahn geben, allerdings wird ein 

Visualisierung Campus Maschinenbau Garbsen, Quelle: Architekturbüro Auer Weber, München
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Baustelle ist daher nicht absehbar. 
Hierzu räumte Herr Dr. Haas eine be-
reits aufgelaufene Verzögerung von 
inzwischen 31 Wochen ein, auf de-
ren Gründe er nicht näher eingehen 
wollte, weil es sich dabei um eine 
noch off ene juris  sche Auseinander-
setzung handelt. Gleichwohl bestehe 
bei diesem Bauprojekt die große He-
rausforderung darin, den Rückstand 
beim Baufortschri   durch die Koor-
dina  on der noch folgende Gewerke 
wieder weitestgehend aufzuholen, 
um den gesetzten Fer  gstellungster-
min Ende 2016 halten zu können. Für 
uns klang das nicht sehr op  mis  sch.

Linienbus von der Endsta  on „Auf 
der Horst“ zum neuen Universitäts-
gelände pendeln. Damit en  ällt der 
läs  ge Fußmarsch entlang der stark 
frequen  erten Schönebecker Allee, 
die zur Verkehrsberuhigung zwei 
Kreisel nördlich und südlich des neu-
en Campus erhalten wird. 

Ein bereits laufendes Bauvorhaben 
ist der Neubau des HiTec-Gebäudes 
in der Callinstraße. Hier ist Beschäf-
 gten aufgefallen, dass es schon 

länger keinen Fortschri   bei den 
Bauarbeiten gibt. Ein Ende der zahl-
reichen Behinderungen durch die 

Lageplan Campus Maschinenbau Garbsen, Quelle: Architekturbüro Auer Weber, München
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um die Baumaßnahme zum Beginn 
des Wintersemesters 2015/16 end-
lich abzuschließen.

Auf dem Con  -Campus läu   zur Zeit 
der letzte Bauabschni   der Innen-
hofgestaltung. Hier ha  en verschie-
dene Abschni  e der Straßenbelags-
arbeiten und Flächengestaltung zu 
temporären Stolperstellen geführt. 
Laut Herrn Dr. Haas sollen mit ei-
nem weiteren Fahrradabstellplatz an 
der Bibliothek, den abschließenden 
Asphal  erungsarbeiten und Nach-
besserungen von Mängeln in Kürze 
die Stolperstellen verschwunden und 
die Bauarbeiten beendet sein. Durch 
den verkehrsberuhigten Umbau der 
Innenhoffl  ächen, der Schaff ung vie-
ler weiterer Fahrradstellplätze und 
der erneuten Aufwertung der zent-
ralen Grünfl äche wird hier zukün  ig 
ein a  rak  ver Aufenthalts- und Ru-
hebereich zur Verfügung stehen. 

Lediglich die notwendige Fassa-
densanierung wird noch geraume 
Zeit in Anspruch nehmen. Hier sind 
mit den Behörden noch  der 
erforderliche Umfang und 
die rich  ge Technologie ab-
zus  mmen, um eine mög-
lichst nachhal  ge Lösung 
zu fi nden, die auch dem 
Denkmalschutz genügt.

Gleich nebenan im Hochhaus Callin-
straße haben die neuen Eingangsbe-
reiche mit hochmodernen Automa-
 k-Türen seit ihrer „Fer  gstellung“ 

im Oktober 2014 wenig Anlass zur 
Bewunderung geboten. Diverse tech-
nische Probleme mit der Automa  k, 
fehlende Steuerungsmöglichkeiten 
der Türen und wohl auch altbekann-
te Kommunika  onsdefi zite zwischen 
Bauherren, Planern und Betreibern 
haben aus dieser vergleichsweise 
winzigen Maßnahme inzwischen ei-
nen mäch  gen Vorgang gemacht. 

Auch die „Sauberlaufzonen“ in den 
Eingängen sind nicht wie beau  ragt 
verbaut worden, so dass nach ersten 
Schäden auch hier nachgebessert 
werden musste. Am nördlichen Ein-
gang muss außerdem noch einmal 
die Verkleidung des Eingangsberei-
ches geändert werden, wozu eine er-
neute Sperrung dieses Zugangs nö  g 
wird. Das führt im regulären Semes-
terbetrieb – insbesondere in einem 
Hochhaus mit einem ganz speziellen 
Re  ungswegkonzept –  gleich zu den 
nächsten Problemen. Beide Zugänge 
sind wich  ger Bestandteil des 1. Ret-
tungsweges und dürfen aufgrund der 
Größe des Gebäudes und der damit 
verbundenen Personenzahl nicht ein-
fach gesperrt werden. Hier werden 
derzeit tragbare Übergangslösungen 
mit den Verantwortlichen und den 
Sicherheitsfachleuten abges  mmt, 
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Die Fragestellung richtet sich nicht 
an die Zugehörigkeit zu einer poli  -
schen oder gesellscha  lichen Grup-
pe, sondern kennzeichnet  Risikostu-
fen beim Suchtmi  elkonsum. Dies 
und vieles mehr erfuhren unsere 
Personalratsmitglieder André Hru-
schka und Uwe Spillebeen in dem 
Qualifi zierungskurs „Nebenamtliche 
Suchtarbeit im Betrieb“.

Insgesamt 160 Unterrichtsstunden 
zum Thema Sucht und Suchtpräven-
 on. Eine sehr intensive Weiterbil-

dung, die Einblicke in unterschied-
lichste Themenbereiche ermöglichte. 
Rechtsfragen wurden ebenso behan-
delt wie Informa  onen zu Suchtmit-
teln, Suchtverhalten, Gesprächsfüh-
rung, Rollenverständnis und vieles 
mehr. Besonders interessant war 
der Umstand, dass ein größerer Teil 
der SeminarteilnehmerInnen eige-
ne Sucht-erfahrungen mitbrachte. 
Der Austausch mit den betroff enen 
KollegInnen, sowohl im Seminar als 
auch bei einem zweitägigen Besuch 
in einer Klinik für Suchterkrankte, 
brachte wertvolle Erkenntnisse.

In der Suchtarbeit hat in den ver-
gangenen Jahren ein Paradigmen-
wechsel sta  gefunden. Früher allzu 

schnell benutzte Begriff e  wie „Alko-
holkrank“, „Alkoholabhängig“ oder 
„Alkoholmissbrauch“ bezeichnen 
konkrete Krankheitsbilder und ha-
ben – so der heu  ge Stand – in der 
betrieblichen Bewertung von Sucht-
auff älligkeiten nichts zu suchen. Die-
se Diagnose kann und darf nur von 
ÄrztInnen gestellt werden. Darüber 
hinaus wird heute der Wechsel hin zu 
einer sehr viel früheren Interven  on 
bei Suchtauff älligkeiten angestrebt. 
Während man sich früher überwie-
gend auf die wenigen Beschä  igten 
mit einem sogenannten „abhängigen 
Alkoholkonsum“  (Farbe Rot) konzen-
triert hat, soll  heute in erster Linie 
die Gruppe mit einem „riskanten Al-
koholkonsum“ (Farbe Gelb/Orange) 
angesprochen werden, um frühzei  g 
zu intervenieren, bevor eine Abhän-
gigkeit entsteht. 

Um bei dem Farbenspiel zu bleiben: 
Etwa 75 % der Bevölkerung liegen 
im „Grünen Bereich“ (risikoarmer 
Konsum), ca. 21 % aber schon im 
Gelb-Orangen und ca. 4 % im Roten 
Bereich. Gerade im Gelb-Orangen 
Bereich mit riskantem Alkoholkon-
sum liegt die Hauptzielgruppe, die es 
mit Informa  ons- und Beratungsan-
geboten zu erreichen gilt. 

GRÜN, GELB, ORANGE ODER ROT?
WELCHER TYP SIND SIE?
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Rein sta  s  sch bedeuten 21 % auf 
die Leibniz Universität übertragen ca. 
945 Beschä  igte mit riskantem Alko-
holkonsum.  Eine überraschend hohe 
Zahl, wenn man bedenkt, dass in 
den Jahressta  s  ken unserer Sucht-
beau  ragten in den letzten Jahren 
wenig mehr als 15-20 Beschä  ig-
te mit Suchtauff älligkeiten genannt 
wurden – und davon nur ein Teil mit 
Alkohol in Verbindung stand. Leicht 
ist man versucht zu glauben, dass 
diese  geringe Anzahl der Beratungs-
fälle an den überdurchschni  lich 
guten Arbeitsbedingungen bei uns 
an der Universität und dem damit 
verbundenen seelischen Wohlbefi n-
den liegen könnte. Wahrscheinlicher 
ist aber, dass ein Großteil der riskant 

konsumierenden Beschä  igten von 
der notwendigen Au  lärung und Be-
ratung nicht erreicht wird. O  mals 
wird der Kontakt zur Suchtberatung 
erst dann fällig, wenn es schon gra-
vierende Probleme im Arbeits- und/
oder sozialen Umfeld gibt. 

Unserer Meinung nach muss die 
Laufrichtung eine  andere sein. Nicht 
die betroff enen Beschä  igten müs-
sen endlich den Weg zur Beratung 
suchen und fi nden, sondern die Be-
ratung muss zu den Beschä  igten 
gelangen. Frühzei  ge Au  lärung und 
Informa  on in den Bereichen vor Ort 
ist entscheidend für eine präven  ve 
Suchtarbeit. 

ALKOHOL
Berechnungen nach Epidemiologischer Suchtsurvey 2006 und DHS 2011,

3%

2%
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„Rotwein ist für alte Knaben eine von 
den besten Gaben“ dichtete schon 
Wilhelm Busch, der im September 
1847 hier in Hannover am damaligen 
Polytechnikum ein Maschinenbau-
studium begann.

Lassen wir den Spruch von unserem 
Wilhelm mal so stehen! Er lebte zu 
einer anderen Zeit.

Wir wollen zu diesen Themen viel-
mehr mit den Beschä  igten ins 
Gespräch kommen. Gute Arbeits-
bedingungen, verantwortungsvolle 
Führung von Beschä  igten, betriebli-
cher Gesundheits- und Arbeitsschutz 
sind auch eine wich  ge Suchtpräven-
 on, bei der wir Personalräte mithel-

fen können. Darüber hinaus werden 
wir unser erworbenes Wissen auch 
nutzen, um die Suchtbeau  ragte der 
Universität stärker zu unterstützen. 

Und dies betri    bei weitem nicht 
nur das Suchtmi  el Alkohol – die Lis-
te der Such  ormen ist lang. Hier wird 
unterschieden zwischen stoff abhän-
giger Sucht (Alkohol, Medikamente 
etc.) und stoff unabhängiger Sucht 
(Medien, Essstörungen etc.). Für alle 
Such  ormen aber gilt es zu infor-
mieren, welche Ursachen zu einem 
riskanten Konsum oder Verhalten 
führen können. Gerade auch Verän-
derungen von Arbeitsbedingungen, 
seien es neue Anforderungen (Über-
forderungen), ein Wechsel in der Ab-
teilungsleitung oder eine persönliche 
Einschränkung (z.B. durch Erkrankung 
oder Unfall) sind o   Auslöser für den 
Griff  zum Glas oder zur Table  e. Hier 
bedarf es breiter Au  lärung und frü-
her Unterstützungsangebote zur Lö-
sung von Problemen und der damit 
verbundenen Reduzierung von Aus-
lösefaktoren. Zusätzlich können klare 
Absprachen und Verhaltensregeln zu 
einem verantwortungsbewussteren 
Umgang mit Suchtmi  eln beitragen. 

Ob nun die Reak  onszeit, das Gleich-
gewicht oder die Konzentra  onsfä-
higkeit beeinträch  gt wird – wich  g 
ist, dass man sich der Einschränkun-
gen bewusst ist und dass man nicht 
in einer euphorischen Selbstüber-
schätzung die KollegInnen oder sich 
selbst gefährdet. Denn auch die Ar-
beitssicherheit wird durch das Sucht-
verhalten stark beeinträch  gt.
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Kürzel „K“ für „Krank“ alle anderen, 
ebenso sensiblen Angaben noch auf 
der Karte zu fi nden waren. Nach 
der erneuten Änderungszusage mit 
avisierter unklarer zeitlicher Umset-
zung, haben wir kurzerhand selbst 
eine Vorlage, natürlich im Rahmen 
des Corporate Design, erstellt und 
sie der Dienststelle für das nächste 
Kalenderjahr zur Verfügung gestellt. 

Mit einer Ergänzung bezüglich des 
Freistellungstags für Beamte gemäß 
§ 6 Nds. ArbZVO sowie der Kenn-
zeichnung, dass Heiligabend und Sil-
vester jeweils arbeitsfrei sind, hat die 
Dienststelle nun unser Muster für die 
kommenden Urlaubskarten (2016) 
übernommen.

Mehrfach wiesen wir die Dienststel-
le darauf hin, dass auf den ausgege-
benen Urlaubskarten keine anderen 
Zeiten als Urlaubszeiten eingetragen 
werden dürfen. Die Au  ewahrung 
und Erfassung von anderen Zeiten 
(insbesondere Krankheit) obliegt aus-
schließlich der Personalverwaltung. 
Eine Sammlung sensibler Personal-
daten in dezentralen Einrichtungen 
ist unzulässig und allein Aufgabe der 
zentralen Personalverwaltung. 

Die seit Jahren verwendete Vorlage 
für die Urlaubskartei enthielt aber 
überfl üssigerweise auch Möglich-
keiten für alle möglichen Abwesen-
heitsvermerke, die nur im Zuge einer 
geschützten Personalaktenführung  
zulässig sind. Damit 
waren die Beschäf-
 gten zwiespäl  g, 

was sie eintragen 
können, aber nicht in 
der Einrichtung auf-
bewahren dürfen.

Im letzten Jahr wur-
de uns fest zuge-
sagt, die jährlichen 
Urlaubskarten zu 
überarbeiten. An-
fang dieses Jahres 
stellten wir jedoch 
fest, dass außer dem 

KLEINER ERFOLG

Name

Universitätseinrichtung

Url.anspruch ab:

    = Arbeitstage

Beendigung am:

Bitte beachten Sie, dass die Urlaubskarteikarten keine gesonderten Kürzel oder
Die abgeschlossenen Urlaubskarteikarten sind drei Jahre nach Ablauf des Urlau

U = Jahresurlaub, F = Freistellungstag, G = gesetzl. Feiertage Nds

Sa So Mo Di Mi Do Fr Sa So Mo Di Mi Do F

Urlaubskarteikarte

2016
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Die Schwerbehindertenvertretung 
wird bundesweit alle vier Jahre ge-
wählt. So wurde auch bis Ende No-
vember 2014 an der Leibniz Uni-
versität Hannover – diesmal in zwei 
Wahlverfahren – die Vertrauensper-
son und die StellvertreterInnen ge-
wählt. Im ersten Wahlverfahren war 
fälschlicherweise ein Kandidat aus 
der Gruppe der ProfessorInnen auf 
der Liste und „leitende Posi  onen“ 
dürfen nicht für Interessenvertretun-
gen kandidieren – wie wir nun wis-
sen. Die Liste der StellvertreterInnen 
wurde korrigiert, so dass die zweite 
Wahl erfolgreich und ordnungsge-
mäß durchgeführt werden konnte. 

Erfreulicherweise konnte gemein-
sam mit der Dienststelle ein einver-
nehmlicher Weg gefunden werden, 
um dem „falschen“ Kandidaten die 
Mitwirkung dennoch zu ermöglichen 
– jetzt „als Beau  ragter der Schwer-
behindertenvertretung“. Dadurch 
ist es uns auch zukün  ig möglich, in 
allen Angelegenheiten des barriere-
freien Bauens fach- und sachgerecht 
beraten zu können. 

Darüber hinaus engagieren wir uns 
für alle weiteren Belange, die gleich-
gestellte oder schwerbehinderte 

MitarbeiterInnen betreff en: Von der 
Einstellung bis zum Kündigungsver-
fahren beraten und begleiten wir die 
Beschä  igten auf der Grundlage des 
Schwerbehindertenrechts (SGB IX). 
Selbstverständlich kümmern wir uns 
auch um Beschä  igte, die Rat und 
Unterstützung bei der Antragstel-
lung suchen oder die gesundheitliche 
Probleme haben, aber  noch nicht als 
„schwerbehindert“ gelten.  Wir för-
dern zudem die Eingliederung gleich-
gestellter oder schwerbehinderter 
MitarbeiterInnen und unterstützen 
das Team des Betrieblichen Einglie-
derungsmanagements (BEM) der 
Leibniz Universität. 

Neben der individuellen Beratung 
von Betroff enen und der Begleitung 
betrieblicher Maßnahmen liegt uns 
am Herzen, den gesetzlich defi nier-
ten „Integra  onsgedanken“ auch an 
der Leibniz Universität zu fördern 
und zu fordern. Die sich verändern-
den demographischen Rahmenbe-
dingungen und  gleichzei  g wandeln-
de Arbeitswelt verlangen „moderne 
wie integra  ve“ Konzepte. 

Als Team engagieren wir uns für 
Menschen mit Handicap – denn nur 
gemeinsam sind wir stark.

WAHL DER  SCHWERBEHINDERTENVERTRETUNG 
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Vertrauensperson und Gesamtver-
trauensperson der Schwerbehinder-
ten:
Ulrike Hepperle    
Tel. 762 - 2720 / - 2795

Stellvertretung:
1. Tobias Cramm

 Tel. 762 - 3261
2. Frank Dielitzsch 

Tel. 762 - 17249
3. Sabine Poslednik-Pfeiff er

Tel. 762 - 2237
4. Karsten Urbaniak

Tel. 762 - 4268
5. Petra Wichert

Tel. 762 - 3372
6. Norbert Py  lik

Tel. 762 - 19129
7. Klaus-Werner Flöring

Tel. 762 – 2152

 www.uni-hannover.de/sbv       

Sprechen Sie uns an, wie sind für Sie 
da!

v.l.n.r. Karten Urbaniak, Sabine Posled-
nik-Pfeiff er, Klaus-Werner Flöring, Ulrike 
Hepperle, Tobias Cramm, Petra Wichert, 
Frank Dielitzsch
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Grundgesetz Ar  kel 1 (1)

Die Würde des Menschen ist unan-
tastbar. Sie zu achten und zu schüt-
zen ist Verpfl ichtung aller staatli-
chen Gewalt.

Eine Verpfl ichtung nicht nur der 
staatlichen Gewalt, sondern unser 
aller Pfl icht. Eine Selbstverständlich-
keit sollte man meinen, die aber doch 
fast jeder im Alltag nur allzu häufi g 
außer Acht lässt. Dabei sind es o   die 
kleinen Angriff e auf die Menschen-
würde, die den Alltag bes  mmen.

Aber in diesem Ar  kel soll es um den 
Umgang mit schwerbehinderten Be-
schä  igten an der Leibniz Universität 
gehen. An unserer Hochschule sind 
162 Beschä  igte schwerbehindert 
oder gleichgestellt. Dies entspricht 
einer Quote von 3,6 %. Die Pfl icht-
quote für Arbeitgeber mit mindes-
tens 20 Beschä  igten liegt gem. So-
zialgesetzbuch § 71 Abs. 1 SGB IX bei 
mindestens 5 %.

Wie so o   stehen hinter den sta  s  -
schen Zahlen reale Menschen – un-
sere Kolleginnen und Kollegen! Man 
mag nun damit hadern,  dass die per 
Gesetz vorgegebene Quote erreicht 
wurde oder nicht, die eigentliche 
Kernfrage sollte aber lauten: 

Wie gehen wir miteinander um? 

Schwerbehinderung, das klingt 
schon in manchen Ohren stark nach 
Einschränkung, Leistungsabfall, nach 
Ausfallzeiten und nach Mehrbelas-
tungen für die Kollegen. Aber o  mals 
wird die Schwerbehinderung von 
Dri  en gar nicht wahrgenommen 
oder hat keinerlei Auswirkungen auf 
den direkten Arbeitsbereich. Aber es 
gibt natürlich auch die Schwerbehin-
derung, die sichtbar ist, die zu Beein-
träch  gungen am Arbeitsplatz führt 
oder sich auf das soziale Miteinander 
auswirkt. Dies ist für die Betroff e-
nen selbst allerdings viel schwerer 
zu meistern als für die vermeintlich 
leidtragenden KollegInnen – denn 
niemand hat sich seine Behinderung 
ausgesucht. Die Schwerbehinderung 
kann angeboren sein oder aber erst 
im Laufe des Lebens eintreten, sei es 
durch Krankheit oder Unfall.

Die Garan  e unversehrt zu blei-
ben hat keiner von uns! Sicherlich 
ein weiterer Grund über das Thema 
Schwerbehinderung einmal nachzu-
denken.

Aber bleiben wir bei der Kernfrage: 
Wie sollten wir miteinander umge-
hen? Wollen wir fördern oder nur 
fordern? 

SCHWERBEHINDERUNG AN UNSERER UNIVERSITÄT
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rechtssicher Eingeladenen zufällig 
unabkömmlich sind, weil sie andere 
wich  ge Termine haben. Dies ist si-
cherlich nicht die Regel, kommt aber 
vor. Dem eigentlichen Schutzziel des 
Sozialgesetzbuches kommt man auf 
diese Art nicht näher. 

Da heißt es in der Stellenausschrei-
bung: „Schwerbehinderte Bewer-
berinnen und Bewerber werden bei 
gleicher Qualifi ka  on bevorzugt“. 
Und was heißt „bei gleicher Qua-
lifi ka  on“? Dieses Kriterium wird 
immer gerne herangezogen, wenn 
man Schwerbehinderte eben nicht 
einstellen will. Selten wird darüber 
nachgedacht, wie ein Mangel in der 
Qualifi ka  on behoben werden kann, 
sei es durch Fortbildungen oder tech-
nische Hilfsmi  el. Und – die Frage 
sei erlaubt: Ist es nur Sache der ein-
stellenden Einrichtung, ob einem/r 
Schwerbehinderten eine Selbstbe-
s  mmung und Teilhabe am Leben in 
der Gesellscha   ermöglicht wird (§ 
1 Sozialgesetzbuch IX) oder  liegt  es 
nicht in der Verpfl ichtung der Leibniz 
Universität, die Einstellung zu beglei-
ten und zu fördern? Hier müsste der 
Arbeitgeber Leibniz Universität mehr 
Einfl uss ausüben, z.B. indem er die 
Einrichtungen über – auch hausinter-
ne – Fördermöglichkeiten informiert. 
Diese Verantwortung kann und sollte 
nicht allein auf die Schwerbehinder-
tenvertretung abgeladen werden.

Das fängt bereits bei der Einstellung 
an: Die Unsicherheit, wie rechtssi-
cher das Einstellungsverfahren zu 
gestalten ist, führt mi  lerweile dazu, 
dass grundsätzlich alle Bewerbe-
rInnen mit nachweisbarer Schwer-
behinderung zu den Vorstellungs-
gesprächen eingeladen werden, 
unabhängig davon, ob eine entspre-
chende Qualifi ka  on vorliegt. Nicht 
selten werden die schwerbehinder-
ten BewerberInnen in Blöcken zu den 
Vorstellungsgesprächen eingeladen: 
Vormi  ags die Schwerbehinderten, 
nachmi  ags die „Normalen“. Zwei-
Klassen-Gesellscha   in Reinform. 
Begründet wird dies damit, dass die 
Schwerbehindertenvertretung dann 
besser an den Gesprächen teilneh-
men kann – in der Vergangenheit 
war es leider gängige Praxis aus Zeit-
gründen nur an den Gesprächen mit 
den schwerbehinderten BewerberIn-
nen teilzunehmen. Diese Praxis ge-
hört zum Glück mit der neu gewähl-
ten Schwerbehindertenvertretung 
der Vergangenheit an. Wie soll man 
auch eine glaubha  e Stellungnahme 
zum Bewerbungsverfahren abgeben, 
wenn man nur ein eingeschränktes 
Teilnehmerfeld gesehen hat? 

Für die eine oder andere Ins  tuts-
leitung scheint dieses „Blockmodell“ 
aber ebenfalls prak  sche Seiten zu 
haben, wenn etwa die verantwortli-
chen Vorgesetzten bei dem Block der 
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bereits erwähnt beeinträch  gt nicht 
jede Schwerbehinderung die Arbeits-
und Leistungsfähigkeit im jeweiligen 
Beruf. Sollte dies aber doch der Fall 
sein, bietet der gesetzliche Schutz 
durch eine anerkannte Schwerbe-
hinderung vielfäl  ge Möglichkeiten, 
Einschränkungen und Leistungsmin-
derungen zu kompensieren – von 
technischen Hilfsmi  eln bis hin zu 
einem fi nanziellen Ausgleich für den 
Arbeitgeber. Ansprechpartner sind 
hier in erster Linie die Schwerbehin-
dertenvertretung, das Betriebliche 
Eingliederungsmanagement (BEM) 
und natürlich auch die Personalräte. 

Der Blick über den Tellerrand der 
Leibniz Universität hinaus sollte uns 
lehrreich sein:

In den vergangenen 30 Jahren zeig-
te die interna  onale Bewegung 
„Independent Living“ auf, dass die 
wirklichen Probleme behinderter 
Menschen nicht in ihrer individuel-
len Beeinträch  gung, sondern in den 
ausgrenzenden gesellscha  lichen 
Bedingungen, dem eingeschränkten 
Zugang zu gesellscha  licher Teilhabe 
und den massiven Vorurteilen gegen-
über Behinderungen bestehen.

 www.disability-studies-deutsch-
land.de/dsd.php

Belastungen von KollegInnen, Unzu-
länglichkeiten in der Arbeitsleistung 

Vielleicht sollte man auch von der 
Praxis abgehen, generell alle schwer-
behinderten BewerberInnen einzu-
laden. Dies ist auch nicht notwen-
dig, wenn bereits nach intensiver 
Prüfung der Unterlagen im Vorfeld 
begründbar ist, dass eine Einstellung 
nicht in Frage kommt. Bei „O  o-Nor-
malbewerber“ bedeutet doch eine 
Einladung zu einem Vorstellungsge-
spräch in der Regel, dass man nach 
erfolgter Vorauswahl  off ensichtlich 
für diesen Job geeignet erscheint. 
Die En  äuschung ist dann umso grö-
ßer, wenn man feststellen muss, dass 
man nur aus Gründen der Rechtssi-
cherheit eingeladen wurde. So wird 
man im wahrsten Sinne behindert 
– und zwar vom Arbeitgeber –, nur 
weil man einen Schwerbehinderten-
ausweis hat. 

Ein erster Schri   in die rich  ge Rich-
tung ist gemacht: Mi  lerweile muss 
nur noch eingeladen werden, wenn 
wenigstens ein Kriterium der Einstel-
lungsvoraussetzungen erfüllt ist.

Tri   die Schwerbehinderung wäh-
rend eines bereits bestehenden 
Arbeitsverhältnisses auf, und dies 
kommt nicht selten vor, stellt dies 
die Betroff enen neben der ganz per-
sönlichen Auseinandersetzung mit 
der neuen Situa  on vor die Frage, 
welche Auswirkungen auch für den 
Arbeitsplatz zu befürchten sind. Wie 
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„Die Leibniz Universität Hannover be-
trachtet die Diversität der Studieren-
den und Beschä  igten als besonderes 
Potenzial. Sie fördert eine auf Vielfalt 
und Chancengleichheit basierende 
Hochschulkultur, die Voraussetzung 
für wissenscha  liche Leistungsfä-
higkeit und Innova  onskra   ist. Je-
des Universitätsmitglied soll seine 
individuellen Fähigkeiten unabhän-
gig von Geschlecht, Ethnizität, Alter, 
Behinderung, sexueller Orien  erung, 
Religion oder sprachlicher und sozi-
aler Herkun   en  alten und einbrin-
gen können. Die Leibniz Universität  
Hannover setzt sich zum Ziel, diese 
Vielfalt zu respek  eren sowie Diskri-
minierungen entgegenzutreten. Sie 
fördert die produk  ve Vielfalt durch 
Maßnahmen des Diversity Manage-
ments und sieht darin einen Beitrag 
zur Qualitätsverbesserung, Interdiszi-
plinarität, Barrierefreiheit sowie Bil-
dungsgerech  gkeit.“

Aber vielleicht bedarf es doch einer 
Integra  onsvereinbarung mit der 
Dienststelle, um die propagierten 
Ziele gemeinsam konkreter zu de-
fi nieren und umzusetzen, und um 
den Einrichtungen konkrete Hilfe-
stellung an die Hand zu geben, damit 
nicht nur die gesetzliche  Vorgabe 
juris  sch gesichert ist, sondern das 
gesellscha  lich Selbstverständliche 
endlich betriebliche Praxis wird.

oder im sozialen Umgang miteinan-
der gibt es vielerorts, auch an unse-
rer Universität. Dieses jedoch ohne 
jeglichen Zusammenhang mit einer 
Behinderung. Menschen sind ver-
schieden in ihrem Verhalten und ih-
rer Leistungsfähigkeit, und Konfl ikte 
sind Teil des sozialen Miteinanders. 
Hören wir also auf, uns au  eilen zu 
lassen in Menschen mit oder ohne 
Schwerbehindertenausweis.

Wie leistungsfähig Menschen mit 
Behinderung sein können, zeigt uns 
beispielsweise eindrucksvoll der 
(verfi lmte) Lebensweg von Stephen 
William Hawking, bri  scher theore-
 scher Physiker und Astrophysiker, 

von 1979 bis 2009 Inhaber des Luca-
sischen Lehrstuhls für Mathema  k 
an der Universität Cambridge. Und 
dies ist nur ein prominentes Beispiel 
für viele Menschen, die mit ihrer Ein-
schränkung leben können, wenn man 
sie denn lässt bzw. nicht ausgrenzt.

Ansätze zu einem verantwortungs-
bewussten Miteinander gibt es ja an 
unserer Hochschule bereits. In der 
Broschüre 

Diversity Management an der 
Leibniz Universität Hannover
– Vielfalt und Chancengleichheit –
ist als Leitgedanke formuliert:
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So geschah es, dass WiMi eines Tages 
in den Genuss der Gunst von Frau 
Holle kam. So wurde eine neue Bulle 
geschrieben, welche die „Natürliche 
Honorierung Geschä  iger“ (NHG) 
beschrieb und die von „Guter Arbeit“ 
sprach.

Die aus dem Fokus Frau Holles ent-
schwundene MTV ging leider leer 
aus. Ja, im Gegenteil. MTV wurde zur 
Pechmarie. Getreu dem alten Mo  o 
„Hast Du kein Glück, dann kommt 
auch noch das Pech dazu“ schloss 
Frau Holle mit ihren Getreuen MTV 
sogar ausdrücklich von dem Bonbon 
der „Guten Arbeit“ aus. Für diese 
könne ja keine „Gute Arbeit“ gelten, 
da MTV ja nicht WiMi sei. Egal, wie 
sich MTV auch anstren-
ge.

Und wenn sie nicht 
gestorben sind, so 
lebt Maxima Theo-
dora Veronika auch 
heute noch ohne 
„Gute Arbeit“!

Kennen Sie das Märchen von Frau 
Holle? Nein? Dann lassen Sie sich von 
dem nun folgenden überraschen. 
Falls doch, dann wundern Sie sich 
nicht. Es ist die Version Holle 2.0  :

Es lebte einmal vor gar nicht so lan-
ger Zeit eine Frau in ihrem grün-ro-
ten Wolkenkuckucksheim irgendwo 
nahe der Leine. Diese Frau trug einen 
Doppelnamen, den aber keiner be-
hielt, also nannte man sie nur Frau 
Holle. 

Frau Holle ha  e es sich zur Aufga-
be gemacht, die Fleißigen unter den 
Normalsterblichen zu fördern und zu 
belohnen. Die Müßiggänger unter ih-
nen aber wollte sie strafen und eines 
Besseren belehren. So begaben sich 
eines Tages zwei Berufsgruppen in 
das grün-rote Haus. Nennen wir sie 
Wilma-Michaela (kurz: WiMi) und 
Maxima Theodora Veronika (kurz 
MTV). Beide waren fl eißig, überer-
füllten gar manche Erwartungen, lit-
ten unter Zeitverträgen und kargem 
Lohn, meuterten jedoch nicht und 
murrten nur selten.

Das Problem: Frau Holle ha  e nur 
Augen für WiMi. MTV geriet immer 
mehr aus dem Blickfeld der guten 
Frau mit den hehren Ansprüchen. 

FRAU HOLLE UND DIE „GUTE ARBEIT“ 
AUS AKTUELLEM ANLASS
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Diese Fragen lieben wir. Fragen, die 
das Leben stellt. Dinge, die eigentlich 
logisch sein müssten und in Wirt-
scha  sunternehmen oder Hand-
werksbetrieben längst Einzug gehal-
ten haben. So auch die Frage: „Gibt 
es eigentlich die Möglichkeit einen 
Vorschuss zu bekommen?“

Über Beihilfen ha  en wir ja bereits 
im PR-Info Ausgabe 12/2014 berich-
tet, so lag es also nahe auch das Er-
gebnis dieser Fragestellung nicht für 
uns zu behalten.

Lange überlegt, recherchiert, herum-
telefoniert und siehe da: seit 2012 
gibt es bereits eine „Vereinbarung 
nach § 81 NPersVG zur Gewährung 
von unverzinslichen Vorschüssen 
auf Bezüge“, die zwischen Landes-
regierung und Gewerkscha  en ab-
geschlossen wurde. Veröff entlicht 
wurde die Vereinbarung im Ministe-
rialbla   Nr. 24/2012. Wie das mit Mi-

nisterialblä  ern häufi g so ist, sie ge-
hen in den Umlauf, man nimmt diese 
altbacken erscheinenden Verlautba-
rungen zwar wahr, aber deren Inhalt 
nicht zur Kenntnis. Sie kennen das.

Unverzinsliche Gehaltsvorschüsse 
können unbefristet Beschä  igte al-
ler Dienststellen des Landes – also 
auch hier an der Leibniz Universität – 
auf Antrag gemäß  der oben genann-
ten 81er Vereinbarung erhalten. 

Die Höchstsumme eines Vorschusses 
(oder mehrerer gleichzei  ger) Vor-
schüsse darf 7.500 Euro insgesamt 
nicht übersteigen und muss in ma-
ximal 30 gleich hohen Monatsraten 
zurückgezahlt werden. Sollte das 
Beschä  igungsverhältnis innerhalb 
der Rückzahlungsfrist beendet wer-
den oder wird der Vorschuss nicht 
für den beantragten Zweck genutzt, 
ist der Vorschuss in einer Summe zu-
rückzuzahlen. 

VORSCHUSS?
GIBT ES DAS EIGENTLICH AUCH BEI UNS?



26 PR-Info der Leibniz Universität Hannover | Ausgabe 15 - Juli 2015

Insbesondere außergewöhnliche 
Ereignisse können sicher die einen 
oder anderen Kollegen schon einmal 
ereilen. Wenn es dann eine Möglich-
keit gibt der fi nanziellen Belastung zu 
begegnen, ohne durch Bankzinsen 
noch zusätzlich belastet zu werden, 
ist das sicher eine große Hilfe.

Der Antrag ist mit einem landesein-
heitlichen Vordruck bei der Personal-
verwaltung zu stellen und unterliegt 
der Mitbes  mmung durch den Per-
sonalrat. 

Seit Inkra  treten der Vereinbarung 
ist an unserer Universität kein einzi-
ger Antrag erfolgt. Das könnte sich 
nun ändern.

Ein Vorschuss kann – ausschließlich 
aus folgenden Gründen – gewährt 
werden, wenn die Anschaff ung aus 
eigenen Mi  eln nicht möglich ist:

 ▪ für die Beschaff ung eines Kra  -
fahrzeuges bei einer Schwerbe-
hinderung von mindestens 50 %, 
wenn dieses für den Arbeitsweg 
erforderlich ist,

 ▪ für den Erwerb eines Kra  fahrzeu-
ges, wenn sich der/die Antragstel-
lerIn verpfl ichtet, diesen Wagen 
für Dienstreisen oder vergleich-
bare Reisen einzusetzen und Ma-
terial und andere Bedienstete des 
Dienstherrn mitzunehmen (wenn 
ein Kostenersta  ungsanspruch 
gegen den Dienstherrn besteht 
und der Dienstherr deshalb kein 
Fahrzeug anschaff en muss),

 ▪ für die Beschaff ung, den Umbau, 
die Aussta  ung oder den Erhalt 
einer Wohnung (Miete oder Eigen-
tum) für den/die AntragstellerIn 
mit einer Behinderung oder ei-
ner Behinderung eines mit in der 
Wohnung lebenden Familienange-
hörigen,

 ▪ im Fall einer erheblichen fi nan-
ziellen Belastung, z.B. wenn dies 
durch ein außergewöhnliches Er-
eignis verursacht wurde bzw. zu 
einer Beeinträch  gung dienstli-
cher Belange führen könnte. 
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